
  
 

Tagesordnung der 6. Sitzung des Kuratoriums der Anton-Heinen-Volkshochschule 

Montag, 25.05.2020, 17:30 Uhr 

im großen Sitzungssaal im Kreishaus Heinsberg 

 

Öffentlicher Teil 

 1.  Verpflichtung von Kuratoriumsmitgliedern 

  

 2.  Beratung des Weiterbildungsprogramms 2020/2021 und Bericht über den Verlauf des 

Arbeitsjahres 2019/2020 

  

 3.  Auswirkungen des Coronavirus auf die VHS-Programmplanung und VHS-Durchführung 

2020/2021 

  

 4.  Bericht der Verwaltung 

  

 5.  Anfragen 

  
 

 

Die Sitzung muss unter Beachtung der bekannten Abstandsregelungen erfolgen. Außerdem 

werden Sie gebeten, in der Sitzung einen Mundschutz (Mund-Nasen-Bedeckung, Mund-

Nasen-Schutzmaske oder FFP-Maske) zu tragen. Dieser wird von der Verwaltung nicht 

gestellt.  

 

Die Eingangstür links neben dem Haupteingang ist ab 17:00 Uhr von außen 

verschlossen. Danach wird Ihnen eine Mitarbeiterin der Volkshochschule die Tür 

öffnen.  
 







Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0072/2020 

 

Verpflichtung von Kuratoriumsmitgliedern 

 

Beratungsfolge: 

25.05.2020 Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule 

 

Finanzielle Auswirkungen: nein 

 

Leitbildrelevanz: nein 

 

Inklusionsrelevanz: nein 

 

 

Die Kuratoriumsmitglieder, die bislang noch nicht verpflichtet wurden, sind durch die Vorsit-

zende zu Beginn der Sitzung zu verpflichten.  
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Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0073/2020 

 

Beratung des Weiterbildungsprogramms 2020/2021 und Bericht über den Verlauf des 

Arbeitsjahres 2019/2020 

 

Beratungsfolge: 

25.05.2020 Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule 

 

Finanzielle Auswirkungen: ca. 20.000 €   

 

Leitbildrelevanz: 05. 

 

Inklusionsrelevanz: ja 

 

 

Als Anlage 1 ist der Entwurf des Weiterbildungsprogramms 2020/2021 beigefügt. Hierzu und 

über den Verlauf des Arbeitsjahres 2019/2020 wird der Volkshochschulleiter berichten. Eine 

statistische Auswertung und die entsprechende Ausfallquote über das auslaufende Arbeitsjahr 

sind als Anlage 2 beigefügt. 

 

Der Entwurf des Programms 2020/2021 (Arbeitsplan) wird dem Kuratorium gemäß § 5 Abs. 

3 der Satzung für die Volkshochschulen des Kreises Heinsberg zur Beratung vorgelegt. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Das Weiterbildungsprogramm 2020/2021 der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises 

Heinsberg wird zustimmend zur Kenntnis genommen.  
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Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0084/2020 

 

Auswirkungen des Coronavirus auf die VHS-Programmplanung und VHS-

Durchführung 2020/2021 

 

Beratungsfolge: 

25.05.2020 Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule 

 

Finanzielle Auswirkungen: nein 

 

Leitbildrelevanz: 05. 

 

Inklusionsrelevanz: nein 

 

 

Für das Programmjahr 2020/21 ist auf der Grundlage der aktuellen Entgeltordnung wie in 

allen Jahren zuvor ein umfangreiches Programm geplant worden. Es muss aber damit gerech-

net werden, dass die Abstands- und Hygieneregeln der Coronaschutzverordnung die Durch-

führung der Veranstaltungen auch in dem neuen Programmjahr bestimmen wird. Nach derzei-

tiger Lage werden in einem durchschnittlichen Kursraum maximal zehn Teilnehmende zuge-

lassen werden können. Es müssen für jeden Kursraum in Absprache mit dem jeweiligen Trä-

ger intensive Vorarbeiten geleistet werden, um alle Vorgaben zu Abständen und Hygiene ein-

halten zu können. Da es hier aber noch Unsicherheiten gibt, in welchem Umfang und in wel-

chem Zeitraum Regeln gelten werden, soll die Programmplanung für das gedruckte Pro-

gramm nicht konkret angepasst werden. Der Kleingruppentarif für Kurse mit sechs bis zehn 

Teilnehmern, für welche dann ein Aufschlag von 25 % anfällt, bietet hier genügend Möglich-

keiten für Flexibilität. Zur genauen Information der Kunden ist es aber unerlässlich, auf vielen 

Seiten des gedruckten VHS-Programms auf den Umstand hinzuweisen, dass dieser Klein-

gruppentarif eher die Regel als die Ausnahme sein wird. Da auf eine Entgelterhöhung im Pro-

grammjahr 2020/21 verzichtet wird, werden diese möglichen Mehrkosten in der Regel hin-

nehmbar sein, zumal die Ermäßigungstatbestände unverändert beibehalten werden.  

 

 

Ein grundsätzliches Problem ergibt sich aus der Coronabetreuungsverordnung NRW. Auf-

grund § 1 Coronabetreuungsverordnung ist die Nutzung von Schulgebäuden außerhalb eines 

eingeschränkten Zutritts für Schüler/innen und Lehrer/innen der jeweiligen Schule unzulässig. 

Eine darüber hinausgehende Nutzung ist nur zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicher-

heit oder der Daseinsfür- und -vorsorge (Abs. 4) zulässig. Laut des Amtes für Gebäudewirt-

schaft des Kreises Heinsberg und einiger Städte wird aber auch in dem Fall, dass diese Vor-

schrift nicht mehr gültig sein sollte, eine Nutzung nicht möglich sein, da nach den Bestim-

mungen der SchulMail Nr. 20 des MSB NRW allen Schulen zwingend einzuhaltende Hygie-

nevorgaben gemacht werden. Danach dürfen nicht mehrere Lerngruppen nacheinander in 

demselben Raum unterrichtet werden, ohne dass eine intensive Reinigung vorgenommen 

wird. Die Reinigungsintervalle an Schulen sind im Rahmen der Corona-Krise bereits auf eine 

tägliche Reinigung erweitert worden. Nach übereinstimmender Aussage aller oben genannten 

Ämter ist eine weitere Zwischenreinigung, die bei einer Weiterführung von VHS-Kursen 

zwingend notwendig wäre, nicht möglich.  
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Dieses würde bedeuten, dass ein großer Teil aller geplanten VHS-Veranstaltungen nicht 

durchgeführt werden könnten. Hier wird dringender Handlungsbedarf gesehen, um mit dem 

Amt für Gebäudewirtschaft des Kreises Heinsberg und aller Städte und Gemeinden des Krei-

ses geeignete Räumlichkeiten bzw. andere Reinigungsintervalle für die VHS-Abendkurse zu 

finden, damit die VHS auch weiterhin ihren gesetzlichen Auftrag erfüllen kann. 
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